
Alimentation kinderreicher 
Beamtinnen und Beamten

Eine Entscheidung des Oberverwal-
tungsgerichts Nordrhein-Westfalen 
(OVG NRW) hat die Frage aufgewor-
fen, ob die Alimentation kinderrei-
cher Beamter (drei oder mehr Kin-
der) rechtens ist. Das Gericht hatte 
einem Finanzbeamten des Landes 
– über den bereits gewährten Fami-
lienzuschlag hinaus –  für sein drittes 
Kind einen weiteren 
Anspruch zugebil-
ligt und wegen der 
g r u n d s ä t z l i c h e n 
Bedeutung die Re-
vision zum Bundes-
verwaltungsgericht 
(BVG) zugelassen .

Da wir derzeit nicht einschätzen kön-
nen, ob das BVG die Revision zur 
Entscheidung annimmt, und wegen 
der unterschiedlichen Besoldung der 
Länder und des Bundes empfehlen 
wir unseren betroffenen Mitgliedern, 
vorsorglich noch im laufenden Jahr 
einen Antrag auf Besoldungserhö-
hung zu stellen und Widerspruch ge-
gen die Höhe der Familienzuschläge 
einzulegen. Ausführlichere Informa-
tionen, sowie ein Antragsmuster fin-
den Mitglieder der Bundesbankge-

werkschaft in der VdB-Infokachel in 
Notes.

Freibetragsregelung für 
Lohnersatz

Unser Antrag für eine steuerliche 
Freistellung von Subventionszahlun-
gen des Arbeitgebers für Jobtickets, 
sogenannte „Freibetragsregelung für 
Lohnersatz“, erhielt die volle Unter-
stützung des dbb-Gewerkschafts-
tags, der Ende November stattfand. 

Nun ist der dbb ge-
fordert, die Politik 
über den Vorzug 
dieser steuerlichen 
Erleichterung für 
alle Arbeitgeber zu 
überzeugen.

Tarifpflege

Unser Wunsch ein gemeinsames Ta-
rifpflegegespräch zu führen, hat die 
Bank abgelehnt. Eine Antwort auf 
die Behandlung von Einzelfällen, bei 
denen die Tarifbewertung unterhalb 
der Beamtenbewertung liegt, haben 
wir bisher auch nicht erhalten. Aber 
die nächsten Entgelttarifverhandlun-
gen kommen bestimmt und dann 
werden wir die Bank an unsere For-
derungen erinnern.
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Wir wünschen allen Kol-
leginnen und Kollegen 
eine besinnliche Ad-

ventszeit, frohe Weih-
nachten und ein gesun-

des neues Jahr


